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B e k a n n t m a c h u n g  
 
 
Am Donnerstag, dem 17. März 2022, findet um 19:30 Uhr in der Mehrzweckhalle der 
Gemeinde Wippingen, Zum Turm 3, 26892 Wippingen, eine Sitzung des Rates der 
Gemeinde Wippingen statt. 
 
 

T A G E S O R D N U N G :  
 
ÖFFENTLICHE SITZUNG: 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit der 

Ratsmitglieder 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
4. Feststellung der Tagesordnung 
5. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde bei Bedarf 
6. Genehmigung des Protokolls vom 03. November 2021 (Öffentliche Sitzung) 
7. Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das 

Haushaltsjahr 2022 
8. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 "Erweiterung Fehnstraße / 

Sonderburgstraße (Satzungsbeschluss) 
9. Änderung der Satzung über die Entschädigung der Ratsmitglieder, der 

nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitglieder und der ehrenamtlich 
tätigen Personen in der Gemeinde Wippingen 

10. Aktualisierung und Überarbeitung des Straßen- und 
Wegebestandsverzeichnisses der Gemeinde Wippingen 

11. Entsendung von Mitgliedern in den "Beirat für Seniorinnen und Senioren 
in der Samtgemeinde Dörpen" 

12. Antrag der Schützenkapelle auf einen Zuschuss zum Ankauf von 
Instrumenten für den Musikunterricht 

13. Antrag Zuschuss Sportverein 
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14. Anträge und Anregungen 
15. Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten 

der Gemeinde 
16. Schließung der öffentlichen Sitzung 

 

 
       -Martin Hempen- 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: 

Die jeweils aktuellen Corona-Regeln (u.a. Abstand und Hygiene) sind zu beachten! 

Aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens bitten wir um  

Einhaltung der sog. 3-G-Regel und Tragen von FFP2-Masken! 

(also: Zu Beginn der Sitzung Vorlage des Nachweises,  

dass Sie Geimpft, Genesen oder tagesaktuell Getestet sind)! 

 
 


